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Haus- und Platzregeln 
 
 
1. für neue Mitglieder:  
 Die ersten zwei Lektionen gelten als Schnupperlektionen. 

Ab der dritten Lektion ist ein Gönnerbeitrag von Fr. 150.00  
für das laufende Jahr zu entrichten 

 Für das folgende Jahr kann ein Aufnahmegesuch gestellt werden, 
 oder es kann als Gönner weiterhin das Training besucht werden.  

 Gönner und Mitglieder bezahlen den gleichen Jahresbeitrag 
 (Fr. 50.00) 
 
2. Mitglieder und Gönner dürfen nach vorheriger Absprache mit dem 

Übungsleiter oder Präsidenten, den Platz auch ausserhalb des 
Übungsbetriebes benutzen. Wird das Licht benutzt, wird eine 
entsprechende Platzgebühr erhoben. 

 
3. Hunde sind versäubert und angeleint auf dem Areal zu führen. 
 
4. Jeder Hundebesitzer muss eine eigene Haftpflichtversicherung 

abgeschlossen haben. 
 
5. Abmeldung vom Übungsbetrieb bitte an den zuständigen 
 Übungsleiter. Danke 
 
6. Der Übungsbetrieb ist nur bis 22.00 Uhr gestattet 

(Gemeindeverordnung). 
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